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Ergebnisprotokoll 
Sitzung des Gemeinderates vom 19.01.2015 
 
 
Öffentlich 

  
zu 1 Bürgerfrageviertelstunde 
 
 
 
 
 
Beratungsergebnis: Beschlussfassung nicht erforderlich 
    
 

  
zu 2 Bekanntgaben aus nichtöffentlicher Sitzung 
 
 
 
 
 
Beratungsergebnis: Beschlussfassung nicht erforderlich 
    
 

  
zu 3 Bebauungsplan "Ortsdurchfahrt L 123 Teil IV" mit örtlichen Bauvorschriften 

- 2. Änderung im vereinfachten Verfahren nach § 2 Abs. 1, § 1 Abs. 8, § 13 
Abs. 1 BauGB und § 74 LBO 
a.) Durchführung des Bebauungsplanänderungsverfahrens im vereinfach-
ten Verfahren nach § 13 Abs. 1 BauGB und § 74 LBO 
b.) Billigung des Planentwurfes 
c.) Durchführung der Offenlage nach §§ 13 Abs. 2 Nr. 2,  3 Abs. 2, 4 Abs. 2 
BauGB 
Vorlage: 035/2015 

 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt 
 

a) die 2. Änderung des Bebauungsplanes „Ortsdurchfahrt L 123 Teil IV“ mit örtlichen 
Bauvorschriften im vereinfachten Verfahren nach §§ 2 Abs. 1, 1 Abs. 8, 13 Abs. 1 
BauGB und § 74 LBO durchzuführen, 
 

b) den vom Stadtplanungsbüro Fahle Stadtplanerpartnerschaft, Freiburg ausgearbeite-
ten Planentwurf zu billigen  

 
und  
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c) die Offenlage des Planentwurfes nach §§ 13 Abs. 2 Nr. 2, 3 Abs. 2,  4 Abs. 2 BauGB 

durchzuführen. 
 
 
 
Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 
   Ja 15  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   
 

  
zu 4 Haushaltsplan 2015 und Wirtschaftsplan der Versorgungsbetriebe Münster-

tal für das Wirtschaftsjahr 2015; Erlass der Haushaltssatzung 
Vorlage: 028/2015 

 
Beschluss: 
 

Haushaltssatzung  
der Gemeinde Münstertal/Schwarzwald 

für das Haushaltsjahr 2015 und Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebs Versorgungs-
betriebe Münstertal 

 
Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der 
heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 19.01.2015 folgende Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2015 beschlossen: 
 § 1 
 Haushaltsplan 
  
Der Haushaltsplan (ohne Eigenbetrieb) wird festgesetzt mit 
   
1. den Einnahmen und Ausgaben  
 in Höhe von je 14.232.157 Euro 
 davon  
 im Verwaltungshaushalt 11.500.657 Euro 
 im Vermögenshaushalt 2.731.500 Euro 
   
2. Dem Gesamtbetrag der vorgesehenen 

 Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von   239.000 Euro 
   
3. Dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe 

von  732.000 Euro 
   
 § 2 
 Kassenkredite 
  
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf  1.900.000 Euro 
festgesetzt  
   
 § 3 

Realsteuerhebesätze 
 Die Realsteuerhebesätze werden festgesetzt  
1. Für die Grundsteuer  
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe   

" Grundsteuer A "auf 320 v. H.  
 b) für die übrigen Grundstücke 

" Grundsteuer B " auf 340 v. H.  
 der Steuermeßbeträge.  
2. Für die Gewerbesteuer auf 340 v.H. 
 der Steuermeßbeträge.  
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§ 4 

Eigenbetrieb Versorgungsbetriebe Münstertal 

Der Wirtschaftsplan der Versorgungsbetriebe Münstertal für das Wirtschaftsjahr 2015 wird aufgrund 
§ 14 Eigenbetriebsgesetz wie folgt festgestellt: 

  
1. Einnahmen und Ausgaben von je 1.602.680 Euro 
 davon  
 im Erfolgsplan 804.180 Euro 
 im Vermögensplan 798.500 Euro 
   
2. Dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredit-

aufnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von  

379.350 Euro 
3. Dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermäch-

tigungen 
0 Euro 

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird fest-
gesetzt mit  157.000  Euro 

   
Münstertal/Schwarzwald, den 
 
Für den Gemeinderat: 
 
Rüdiger Ahlers 
Bürgermeister  
 
 
Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 
   Ja 15  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   
 

  
zu 5 Neubau der Trinkwasserleitung vom "Süßenbrunn" zum "Parkhotelareal" - 

II. Bauabschnitt; Auftragsvergabe 
Vorlage: 029/2015 

 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Vergabe an:  
 
Auftragnehmer: Firma Asal GmbH, Todtnau 
Auftragssumme: 124.926,01 EUR netto 
Baubeginn:  ca. KW 6 / 2015 (sofern die Witterung es zulässt) 
Fertigstellung: geplant KW 14 / 2015 
     
 
 
Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 
   Ja 15  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   
 

  
zu 6 Instandsetzung der Schmutzwasser- und Regenwasserkanäle in den Berei-

chen "Mattenweg 12 bis 14, "Wasen 54 bis Höhe Brühlweg (L 123)", "Wasen 
44 bis 50 (Alte Landstraße)" und "Dietzelbachstraße" 
Vorlage: 030/2015 
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Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Instandsetzung der Schmutzwasser- und Regenwasserka-
näle in den Bereichen „Mattenweg 12 bis 14“, „Wasen 54 bis Höhe Brühlweg (L 123)“, 
„Wasen 44 bis 50 (Alte Landstraße)“ und „Dietzelbachstraße“ durchzuführen und auszu-
schreiben. 
  
 
 
Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 
   Ja 15  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   
 

  
zu 7 Sanierung und Erweiterung der "Kasisbrücke" im Stampf 

Vorlage: 031/2015 
 
Beschluss: 
 

a) Der Gemeinderat beschließt die Sanierung und Verbreiterung der „Kasisbrücke“ in 
diesem Jahr durchzuführen. 
 

b) Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung die Kosten für eine Betonfertigteilbrücke 
einzuholen. 

   
 
 
Beratungsergebnis: mehrheitlich beschlossen 
   Ja 14  Nein 1  Enthaltung 0  Befangen 0   
 

  
zu 8 Konzeption für die Freiwillige Feuerwehr 

Erweiterung der Feuerwehrhäuser und Beschaffung von Feuerwehrfahr-
zeugen 
Vorlage: 032/2015 

 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt: 
 

1. Den Zuschussantrag zur Neubeschaffung eines LF10 (Löschgruppenfahrzeug) für die 
Abteilung Obertal zurückzuziehen. 
 

2. Für die Neubeschaffung eines MTW (Mannschaftstransportwagen) für die Abteilung 
Obertal einen Zuschussantrag beim Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald einzu-
reichen. 

 
3. Das Feuerwehrgerätehaus Obertal um eine Garage zur Unterstellung des MTW zu 

erweitern. Die Planung ist vom Gemeinderat noch separat zu genehmigen. 
 

4. Den Bauantrag zur Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Untermünstertal beim 
Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald einzureichen. 

 
5. Die Verwaltung zu beauftragen, die Baumaßnahmen zur Erweiterung des Feuer-

wehrgerätehauses Untermünstertal nach Baugenehmigung auszuschreiben. 
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6. Den Feuerwehrbedarfsplan durch einen externen Sachverständigen fortzuschreiben. 

 
Den Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu 1 bis 6 wird zugestimmt: 
Zu 1: 13 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen 
Zu 2: 13 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen 
Zu 3: 9 Ja-Stimmen, 6 Enthaltungen 
Zu 4: 12 Ja-Stimmen, 3 Enthaltungen 
Zu 5: 12 Ja-Stimmen, 3 Enthaltungen 
Zu 6: einstimmig 
 
 
 
Beratungsergebnis: mehrheitlich beschlossen 
    
 

  
zu 9 Modernisierung der Haustechnik in der Belchenhalle - Beauftragung eines 

Architekturbüros 
Vorlage: 034/2015 

 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt, das Architekturbüro Lothar Wolf mit der Planung und Baulei-
tung von Maßnahmen zu beauftragen, die sich aus der Erneuerung und Modernisierung der 
Haustechnik ergeben. 
  
 
 
Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 
   Ja 15  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   
 

  
zu 10 Verschiedenes, Wünsche und Anträge 
 
 
 
 
 
Beratungsergebnis: Beschlussfassung nicht erforderlich 
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